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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §37

AVG §45 Abs2

AVG §46

1. AVG § 37 heute

2. AVG § 37 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 37 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

1. AVG § 45 heute

2. AVG § 45 gültig ab 01.02.1991

1. AVG § 46 heute

2. AVG § 46 gültig ab 01.02.1991

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie Ra 2020/17/0085 E 3. Februar 2022 RS 1

Stammrechtssatz

Das Vorliegen von - nach Meinung des VwG - ausreichenden und eindeutigen Beweisergebnissen für die Annahme

einer bestimmten Tatsache rechtfertigt nicht die Au<assung, die Vernehmung der zum Beweis des Gegenteils

geführten Zeugen sei nicht geeignet, zur Feststellung des maßgeblichen Sachverhaltes beizutragen (vgl. VwGH

15.10.2015, Ra 2014/20/0052).Das Vorliegen von - nach Meinung des VwG - ausreichenden und eindeutigen

Beweisergebnissen für die Annahme einer bestimmten Tatsache rechtfertigt nicht die Au<assung, die Vernehmung der

zum Beweis des Gegenteils geführten Zeugen sei nicht geeignet, zur Feststellung des maßgeblichen Sachverhaltes

beizutragen vergleiche VwGH 15.10.2015, Ra 2014/20/0052).

Schlagworte

Beweismittel Zeugen Beweismittel Zeugenbeweis Beweiswürdigung antizipative vorweggenommene Beweiswürdigung

Sachverhalt angenommener geklärter Beweiswürdigung Wertung der Beweismittel freie Beweiswürdigung Sachverhalt

Sachverhaltsfeststellung Sachverhalt Sachverhaltsfeststellung Beweismittel Zeugenbeweis Sachverhalt

Sachverhaltsfeststellung Erheblichkeit des Beweisantrages
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